
Kurzarbeitergeld - rechtliche Grundlagen – aktuell gültigen 

Förderungsvoraussetzungen 

Gesetzliche Grundlage - SGB III, §95ff. 

§ 95 Anspruch  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld, 

wenn  

1. ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,  

2. die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,  

3. die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und  

4. der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist. 

 

§ 96 Erheblicher Arbeitsausfall 

(1) Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn  

1. er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis 

beruht, 

2. er vorübergehend ist, 

3. er nicht vermeidbar ist und 

4. im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein Drittel 

der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von 

einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 Prozent ihres monatlichen 

Bruttoentgelts betroffen ist; der Entgeltausfall kann auch jeweils 100 

Prozent des monatlichen Bruttoentgelts betragen. 

Bei den Berechnungen nach Satz 1 Nummer 4 sind Auszubildende nicht 

mitzuzählen. 

(2) Ein Arbeitsausfall beruht auch auf wirtschaftlichen Gründen, wenn er durch 

eine Veränderung der betrieblichen Strukturen verursacht wird, die durch die 

allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bedingt ist. 

(3) Ein unabwendbares Ereignis liegt insbesondere vor, wenn ein Arbeitsausfall auf 

ungewöhnlichen, von dem üblichen Witterungsverlauf abweichenden 

Witterungsverhältnissen beruht. Ein unabwendbares Ereignis liegt auch vor, wenn 

ein Arbeitsausfall durch behördliche oder behördlich anerkannte Maßnahmen 

verursacht ist, die vom Arbeitgeber nicht zu vertreten sind. 

(4) Ein Arbeitsausfall ist nicht vermeidbar, wenn in einem Betrieb alle zumutbaren 

Vorkehrungen getroffen wurden, um den Eintritt des Arbeitsausfalls zu verhindern. 

Als vermeidbar gilt insbesondere ein Arbeitsausfall, der  

1. überwiegend branchenüblich, betriebsüblich oder saisonbedingt ist oder 

ausschließlich auf betriebsorganisatorischen Gründen beruht, 

2. durch die Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub ganz oder teilweise 

verhindert werden kann, soweit vorrangige Urlaubswünsche der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Urlaubsgewährung nicht 

entgegenstehen, oder 



3. durch die Nutzung von im Betrieb zulässigen Arbeitszeitschwankungen ganz 

oder teilweise vermieden werden kann. 

Die Auflösung eines Arbeitszeitguthabens kann von der Arbeitnehmerin oder dem 

Arbeitnehmer nicht verlangt werden, soweit es  

1. vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen außerhalb 

der Schlechtwetterzeit (§ 101 Absatz 1) bestimmt ist und den Umfang von 

50 Stunden nicht übersteigt, 

2. ausschließlich für die in § 7c Absatz 1 des Vierten Buches genannten Zwecke 

bestimmt ist, 

3. zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld 

angespart worden ist und den Umfang von 150 Stunden nicht übersteigt, 

4. den Umfang von 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten 

Jahresarbeitszeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers übersteigt 

oder 

5. länger als ein Jahr unverändert bestanden hat. 

In einem Betrieb, in dem eine Vereinbarung über Arbeitszeitschwankungen gilt, 

nach der mindestens 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten 

Jahresarbeitszeit je nach Arbeitsanfall eingesetzt werden, gilt ein Arbeitsausfall, 

der im Rahmen dieser Arbeitszeitschwankungen nicht mehr ausgeglichen werden 

kann, als nicht vermeidbar. 

 

§ 97 Betriebliche Voraussetzungen 

Die betrieblichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn in dem Betrieb mindestens 

eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer beschäftigt ist. Betrieb im Sinne der 

Vorschriften über das Kurzarbeitergeld ist auch eine Betriebsabteilung. 

 

§ 98 Persönliche Voraussetzungen 

(1) Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn  

1. die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls 

eine versicherungspflichtige Beschäftigung  

a) fortsetzt, 

b) aus zwingenden Gründen aufnimmt oder 
c) im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungs- verhältnisses 

aufnimmt, 
2. das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Aufhebungsvertrag 

aufgelöst ist und 

3. die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht vom 

Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen ist. 

(2) Die persönlichen Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Arbeitnehmerin 

oder der Arbeitnehmer während des Bezugs von Kurzarbeitergeld arbeitsunfähig 

wird, solange Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall 

besteht oder ohne den Arbeitsausfall bestehen würde. 



(3) Die persönlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt bei Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern  

1. während der Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme mit 

Bezug von Arbeitslosengeld oder Übergangsgeld, wenn diese Leistung nicht 

für eine neben der Beschäftigung durchgeführte Teilzeitmaßnahme gezahlt 

wird, 

2. während des Bezugs von Krankengeld sowie 

3. während der Zeit, in der sie von einem privaten 

Krankenversicherungsunternehmen, von einem Beihilfeträger des Bundes, 

von einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Träger von Kosten in 

Krankheitsfällen auf Bundesebene, von dem Träger der Heilfürsorge im 

Bereich des Bundes, von dem Träger der truppenärztlichen Versorgung oder 

von einem öffentlich-rechtlichen Träger von Kosten in Krankheitsfällen auf 

Landesebene, soweit Landesrecht dies vorsieht, Leistungen für den Ausfall 

von Arbeitseinkünften im Zusammenhang mit einer nach den §§ 8 und 8a 

des Transplantationsgesetzes erfolgenden Spende von Organen oder 

Geweben oder im Zusammenhang mit einer im Sinne von § 9 des 

Transfusionsgesetzes erfolgenden Spende von Blut zur Separation von 

Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen beziehen. 

(4) Die persönlichen Voraussetzungen sind auch nicht erfüllt, wenn und solange 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Vermittlung nicht in der von der 

Agentur für Arbeit verlangten und gebotenen Weise mitwirken. Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, die von einem erheblichen Arbeitsausfall mit Entgeltausfall 

betroffen sind, sind in die Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit 

einzubeziehen. Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer trotz Belehrung 

über die Rechtsfolgen eine von der Agentur für Arbeit angebotene zumutbare 

Beschäftigung nicht angenommen oder nicht angetreten, ohne für dieses Verhalten 

einen wichtigen Grund zu haben, sind die Vorschriften über die Sperrzeit beim 

Arbeitslosengeld entsprechend anzuwenden. 

 

§ 99 Anzeige des Arbeitsausfalls 

(1) Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb 

seinen Sitz hat, schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Die Anzeige kann nur vom 

Arbeitgeber oder der Betriebsvertretung erstattet werden. Der Anzeige des 

Arbeitgebers ist eine Stellungnahme der Betriebsvertretung beizufügen. Mit der 

Anzeige ist glaubhaft zu machen, dass ein erheblicher Arbeitsausfall besteht und 

die betrieblichen Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld erfüllt sind. 

(2) Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem Kalendermonat an geleistet, in dem 

die Anzeige über den Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit eingegangen ist. 

Beruht der Arbeitsausfall auf einem unabwendbaren Ereignis, gilt die Anzeige für 

den entsprechenden Kalendermonat als erstattet, wenn sie unverzüglich erstattet 

worden ist. 

(3) Die Agentur für Arbeit hat der oder dem Anzeigenden unverzüglich einen 

schriftlichen Bescheid darüber zu erteilen, ob auf Grund der vorgetragenen und 

glaubhaft gemachten Tatsachen ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt und die 

betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind. 



§ 104 Dauer 

(1) Kurzarbeitergeld wird für den Arbeitsausfall für eine Dauer von längstens zwölf 

Monaten von der Agentur für Arbeit geleistet. Die Bezugsdauer gilt einheitlich für 

alle in einem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie 

beginnt mit dem ersten Kalendermonat, für den in einem Betrieb Kurzarbeitergeld 

vom Arbeitgeber gezahlt wird. 

(2) Wird innerhalb der Bezugsdauer für einen zusammenhängenden Zeitraum von 

mindestens einem Monat kein Kurzarbeitergeld gezahlt, verlängert sich die 

Bezugsdauer um diesen Zeitraum. 

(3) Sind seit dem letzten Kalendermonat, für den Kurzarbeitergeld gezahlt worden 

ist, drei Monate vergangen und liegen die Voraussetzungen für einen Anspruch auf 

Kurzarbeitergeld erneut vor, beginnt eine neue Bezugsdauer. 

(4) Saison-Kurzarbeitergeld wird abweichend von den Absätzen 1 bis 3 für die 

Dauer des Arbeitsausfalls während der Schlechtwetterzeit von der Agentur für 

Arbeit geleistet. Zeiten des Bezugs von Saison-Kurzarbeitergeld werden nicht auf 

die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld angerechnet. Sie gelten nicht als Zeiten 

der Unterbrechung im Sinne des Absatzes 3. 

 

§ 105 Höhe 

Das Kurzarbeitergeld beträgt  

1. für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim Arbeitslosengeld die 

Voraussetzungen für den erhöhten Leistungssatz erfüllen würden, 67 
Prozent, 

2. für die übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 60 Prozent 

der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum. 
 

 

Weitere Informationen finden Sie auch im Merkblatt für Kurzarbeitergeld – 

Informationen für Arbeitgeber  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-

kurzarbeitergeld_ba015385.pdf 

 

Entschädigungen bei Beschäftigungsverboten nach §§ 56 bis 59 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/Infektionsschutzgesetz/Infektio

nsschutzgesetz.html 
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Gesundheitsministerium informiert – Verhaltenstipps zum Coronavirus für 

Arbeitgeber 

https://schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/I/200129_Grippe_

Coronavirus_material/Dokumente/hinweise_arbeitgeber.pdf?__blob=publicationF

ile&v=2 

 

IHK Schleswig-Holstein – Informationen für Unternehmen  

https://www.ihk-schleswig-holstein.de/international/aussenwirtschaft-

aktuell/corona-virus-4712070#titleInText9 
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